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NACE-Codes in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von  
Unternehmen? – Wie der Begriff der Wirtschaftstätigkeit die 
EU-Taxonomie und die amtliche Wirtschaftsstatistik verbindet 

Große Unternehmen haben im Rahmen ihrer Nachhal-
tigkeitsberichterstattung zukünftig über zahlreiche Wirt-
schaftstätigkeiten im Zusammenhang mit der EU-Taxono-
mie zu berichten. Der Begriff der Wirtschaftstätigkeit wird 
aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit auch unter Rück-
griff auf die Klassifikation der Wirtschaftszweige (NACE-
Codes) der amtlichen Statistik definiert. Die Verbindung 
von Nachhaltigkeitsberichterstattung und amtlicher Wirt-
schaftsstatistik stellt ein Novum dar. Die Wechselwirkun-
gen, die sich hieraus zwischen beiden Reportingformen 
ergeben können, hängen insbesondere auch von der kon-
kreten Ausgestaltung von Detailvorschriften bei der Um-
setzung in nationales Recht ab.

Einleitung: Systematik und Ziele der EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie-VO1) der Europäischen Union ist eine Rah-
mengesetzgebung und bildet erstmals die Grundlage eines 
auf Ebene der EU vereinheitlichten und detailliert dargeleg-
ten Klassifizierungssystems zur Identifikation nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten. Im Rahmen des Artikel 9 der EU-Ta-
xonomie-VO werden aktuell sechs Umweltziele definiert: 
Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, die nachhal-
tige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressour-
cen, der Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz und 
Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. 

Eine Wirtschaftsaktivität ist im Sinne der EU-Taxonomie-
VO als nachhaltig definiert, wenn diese einen wesentli-
chen Beitrag zu mindestens einem der sechs formulier-
ten Umweltziele leistet, gleichzeitig keines der anderen 
fünf definierten Umweltziele verletzt und gewährleistet 
ist, dass im Rahmen ihrer Ausübung soziale Mindest-
standards eingehalten werden. Die EU-Taxonomie-VO 
regelt, dass es zur Beurteilung einer Wirtschaftstätigkeit 
hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit konkreter technischer 
Bewertungskriterien bedarf. Diese wurden für die ersten 
beiden Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an 
den Klimawandel“ im Dezember 2021 im Rahmen eines 
sogenannten delegierten Rechtsaktes2) mit unmittelbarer 
Verbindlichkeit veröffentlicht. Auf über 300 Seiten wer-
den hierin konkrete Kriterien beschrieben, die festlegen, 
auf welche Art und Weise eine Wirtschaftstätigkeit er-

1) Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020
über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Än-
derung der Verordnung (EU) 2019/2088 (Text von Bedeutung für den EWR) (abrufbar unter:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32020R0852).

2) DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/2139 DER KOMMISSION vom 4. Juni 2021 zur Ergän-
zung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Fest-
legung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen
Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag 
zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren be-
stimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen
Umweltziele vermeidet (Text von Bedeutung für den EWR) (abrufbar unter: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=DE).

bracht werden muss, damit diese als nachhaltig im Sinne 
der Taxonomie gilt. 

Zentraler Bezugspunkt für eine entsprechende Beurteilung 
stellt damit der Begriff der Wirtschaftstätigkeit dar. Um die 
Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen gewährleisten 
zu können, heißt es in Erwägungsgrund 6 der delegierten 
Verordnung entsprechend:

„[S]ollten auf dieselben Kategorien von Wirtschaftstätig-
keiten für jedes Umweltziel dieselben technischen Be-
wertungskriterien angewandt werden. Deswegen müssen 
sich die technischen Bewertungskriterien soweit wie mög-
lich an der statistischen Systematik der Wirtschaftszwei-
ge NACE […] orientieren“. Um die Ermittlung der Wirt-
schaftstätigkeiten zu erleichtern „sollten in der jeweiligen 
Beschreibung einer Wirtschaftstätigkeit auch die mit der 
betreffenden Tätigkeit verbundenen NACE-Codes angege-
ben werden.“ Diesen Angaben komme allerdings „ledig-
lich Hinweischarakter“ zu. 

Im Folgenden wird daher näher darauf eingegangen, wel-
che Auswirkungen und Fragestellungen sich aus einer der-
artigen Verknüpfung zwischen EU-Taxonomie und dem 
Begriff der Wirtschaftstätigkeit im Sinne der NACE-Codes 
entsprechend der Klassifizierungssystematik der amtlichen 
Wirtschaftsstatistik ergeben.3)

Statistische Systematik der Wirtschaftszweige NACE 
zur Konkretisierung der Wirtschaftstätigkeiten im 
Sinne der EU-Taxonomie

Die taxonomierelevanten Wirtschaftsaktivitäten lassen sich 
visuell relativ anschaulich dem Taxonomie-Kompass4) entneh-
men. Hierin werden der jeweiligen relevanten Wirtschafts-
tätigkeit (Activity) die entsprechenden NACE-Codes (NACE) 
gegenübergestellt. Hieraus lassen sich die Wirtschaftstätig-
keiten ersehen, die im Sinne der EU-Taxonomie relevant sind 
und in einem zweiten Schritt einer Prüfung hinsichtlich ihrer 
Konformität mit den Bewertungskriterien unterzogen wer-
den. In der Abbildung A1 wurde der Taxonomie-Kompass 
in seiner Version als Excel-Download für ausgewählte Wirt-
schaftstätigkeiten mit den jeweiligen Wirtschaftszweigen 
des Klassifikationsservers5) zusammengeführt. 

3) „In der Taxonomieverordnung wird eine Klassifizierung ökologisch nachhaltiger Wirtschafts-
tätigkeiten festgelegt. Diese Klassifizierung basiert weitgehend auf der Systematik der Wirt-
schaftszweige (NACE), der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der EU“; Be-
kanntmachung der Kommission zur Auslegung bestimmter Rechtsvorschriften des delegierten 
Rechtsakts über die Offenlegungspflichten nach Artikel 8 der EU-Taxonomieverordnung für 
die Meldung von taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten und Vermögenswerten (2022/C
385/01) vom 06.10.2022, S. 4 (abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=DE).

4) Vgl. https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm.
5) Vgl. https://www.klassifikationsserver.de/klassService/jsp/common/url.jsf?variant=wz2008.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=DE
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm
https://www.klassifikationsserver.de/klassService/jsp/common/url.jsf?variant=wz2008
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Fraglich hierbei ist, wie der Tätigkeitsbegriff der EU-Taxo-
nomie-VO im Rahmen der NACE-Einordnungssystematik 
im Detail auszulegen ist. In Abhängigkeit von der Ausge-
staltung der Detailvorschriften kann dies ggf. auch Einfluss 
auf das Bestehen der Berichtspflicht sowie den Umfang der 
Berichterstattung über Wirtschaftsaktivitäten im Verhältnis 
zur EU-Taxonomie im Rahmen der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung für Unternehmen entfalten.

So könnte bei einer Beurteilung auf die NACE-Einord-
nungssystematik entsprechend der Hauptwirtschaftstä-
tigkeit (Tätigkeit mit dem größten Anteil an der Wert-
schöpfung) abgestellt werden.6) Nebentätigkeiten bzw. 
weitere fachliche Tätigkeiten, die in einen der erfassten 
Industriezweige (NACE-Codes) der EU-Taxonomie fal-
len, wären insofern für ein Unternehmen unbeacht-
lich. Grundsätzlich würde hierbei eine konsequente Zu-
ordnung entsprechend der NACE-Klassifikation unter 
Anwendung der Top-Down-Methode erfolgen7). Die 
EU-Kommission stellt allerdings klar, dass diesbezüglich 
„nicht zwischen zum Kerngeschäft gehörenden und 
sonstigen Wirtschafts- oder Geschäftstätigkeiten unter-
schieden [wird]“.8)

Bezüglich einer Beurteilung der Relevanz von Wirtschaftstä-
tigkeiten für eine Offenlegung im Sinne der EU-Taxonomie 
bleibt ihr Anteil an der Wertschöpfung entsprechend irrele-
vant, so dass sämtliche Nebentätigkeiten eines Unterneh-
mens grundsätzlich relevant im Sinne der EU-Taxonomie 
sein können. Im Rahmen eines Fragen- und Antworten-
Papiers der ‚Platform on Sustainable Finance’ der EU-Kom-
mission von Februar 2022 wurde bereits klargestellt, dass 

6) Vgl. Klassifikation der Wirtschaftszweige – Klassifikation komplett, S. 23 ff. (abrufbar unter: 
https://www.klassifikationsserver.de/klassService/jsp/common/url.jsf?variant=wz2008).

7) Sich entsprechend für ein Abstellen auf die Hauptwirtschaftstätigkeit im Sinne der NACE-Sys-
tematik zur Gewährleistung von Rechtssicherheit aussprechend bspw. Müller, Stefan: „Krite-
rien zur Bestimmung des Beitrags für Tätigkeiten auf den Klimaschutz“ von 2021 (abrufbar
unter: https://www.haufe.de/finance/steuern-finanzen/eu-bewertungskriterien-fuer-klima-
schutztaetigkeiten_190_557686.html).

8) Bekanntmachung der Kommission zur Auslegung bestimmter Rechtsvorschriften des delegier-
ten Rechtsakts über die Offenlegungspflichten nach Artikel 8 der EU-Taxonomieverordnung 
für die Meldung von taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten und Vermögenswerten (2022/C 
385/01) vom 06.10.2022, S. 5 (abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=DE).

der Verweis auf die NACE-Codes nur indikativ und nicht 
zwingend abschließend sei. „Die Bewertung der Taxono-
miefähigkeit sollte unter Berücksichtigung der spezifischen 
Beschreibung der Tätigkeit in den Anhängen des delegier-
ten Rechtsakts zur Klimataxonomie erfolgen“.9) Weiter 
heißt es dort, dass die NACE-Codes in der Praxis dazu die-
nen sollen, sich in der Taxonomie zurechtzufinden und die 
taxonomiefähigen bzw. -relevanten Tätigkeiten zu identifi-
zieren. Dies betreffe insbesondere Nutzerinnen und Nutzer, 
die bereits mit der NACE-Klassifikation arbeiten würden. 
Hierbei könne es auch erforderlich sein, dass die Tätigkeit 
eines Unternehmens so zu unterteilen sei, dass diese unter 
die beschriebene Tätigkeit oder ggf. unter mehrere in der 
Taxonomie beschriebene Tätigkeiten falle.10) Dies spricht 
gegen eine Orientierung an der Hauptwirtschaftstätigkeit, 
also der Tätigkeit mit dem größten Beitrag zur Wertschöp-
fung in einem Unternehmen. Vielmehr sind entsprechend 
auch die Nebentätigkeiten einer Einheit relevant. 

Die amtliche Wirtschaftsstatistik kennt diese Wirtschafts-
tätigkeiten in Form von Nebentätigkeiten auch bei der Ab-
frage sogenannter fachlicher Betriebsteile i. S. d. § 2 Bstb. 
A Ziffer I ProdGewStatG11). Zu berücksichtigen ist grund-
sätzlich, „dass sich wirtschaftliche Tätigkeiten durch die 
bei ihrer Ausübung typischerweise entstehenden Produk-
te beschreiben lassen“12). Die EU-Kommission führt hierzu 
aus: „Eine Wirtschaftstätigkeit findet statt, wenn Ressour-
cen wie Kapital, Waren, Arbeit, Fertigungstechniken oder 

9) Bekanntmachung der Kommission zur Auslegung bestimmter Rechtsvorschriften des delegier-
ten Rechtsakts über die Offenlegungspflichten nach Artikel 8 der EU-Taxonomieverordnung 
für die Meldung von taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten und Vermögenswerten (2022/C 
385/01) vom 06.10.2022, S. 6 (abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=DE).

10)Ebenda.
11)  Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe in der Fassung der Bekanntmachung

vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Februar 
2021 (BGBl. I S. 266) geändert worden ist.

12)  Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (abrufbar unter: https://www.klassifikationsserver.
de/klassService), S. 9 ff. „Eine wirtschaftliche Tätigkeit wird ausgeführt, wenn durch den kom-
binierten Einsatz von Produktionsfaktoren, wie [zum Beispiel] Anlagegüter, Arbeit, Herstel-
lungsverfahren oder Zwischenerzeugnisse, bestimmte Waren oder Dienstleistungen produziert 
werden“, also ein Zusammenwirken von Produktionsfaktoren und Produktionsverfahren zu 
einem Produktionsergebnis erfolgt. Eine wirtschaftliche Tätigkeit kann dabei auch aus einer 
Reihe von Teilverfahren bestehen, die in verschiedene Kategorien der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige einzuordnen ist. „Ist das Herstellungsverfahren als integrierte Reihe von Einzel-
tätigkeiten innerhalb ein- und derselben statistischen Einheit [(Betrieb, Rechtliche Einheit oder 
Unternehmen)] organisiert, so wird die gesamte Kombination als eine Tätigkeit
angesehen“ (vgl. ebenda S. 9 ff.).

A1 | Eigene Darstellung des EU-Taxonomie-Kompasses in Verbindung mit der Klassifikation der Wirtschaftszweige (NACE-Codes)
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Zwischenprodukte kombiniert werden, um bestimmte Wa-
ren oder Dienstleistungen zu produzieren. Sie ist gekenn-
zeichnet durch einen Einsatz von Ressourcen, einen Pro-
duktionsprozess und die produzierten Erzeugnisse (Waren 
oder Dienstleistungen)“.13) 

Ausgeschlossen zu sein scheint zunächst die Herstellung 
von Vorprodukten, die im Rahmen der Wertschöpfung 
vor dem Endprodukt hergestellt und dann in derselben 
Einheit weiterverarbeitet werden, als taxonomierelevan-
te Tätigkeiten. Die EU-Kommission führt hierzu aus, dass 
„die Zwischenschritte in der Wertschöpfungskette nicht 
automatisch taxonomiefähig“ sind, sofern sich die Tätig-
keitsbeschreibung der Taxonomie „zum Beispiel nur auf 
die Herstellung von Endprodukten bezieht“.14) Es wird 
entsprechend grundsätzlich nicht auf den gesamten Wert-
schöpfungsprozess geschaut, sondern nur auf Tätigkeiten, 
die in einem Produkt münden. Dennoch taxonomiefähige 
Ausnahmen im Rahmen der Vorproduktion bilden aller-
dings bestimmte „Schlüsselkomponenten wie Batterien 
oder Wasserstoff“.15)

Zu berücksichtigen ist bei einer derartigen Betrachtungs-

13) Bekanntmachung der Kommission zur Auslegung bestimmter Rechtsvorschriften des delegier-
ten Rechtsakts über die Offenlegungspflichten nach Artikel 8 der EU-Taxonomieverordnung 
für die Meldung von taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten und Vermögenswerten (2022/C 
385/01) vom 06.10.2022, S. 4 (abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=DE).

14) Vielmehr sei „in der EU-Taxonomie keine allgemeine Regelung für vorgelagerte Tätigkeiten
vorgesehen“; Bekanntmachung der Kommission zur Auslegung bestimmter Rechtsvorschriften 
des delegierten Rechtsakts über die Offenlegungspflichten nach Artikel 8 der EU-Taxonomie-
verordnung für die Meldung von taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten und Vermögens-
werten (2022/C 385/01) vom 06.10.2022, S. 7 (abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=DE).

15)Ebenda.

weise die Frage nach der berichtspflichtigen Einheit. In der 
amtlichen Wirtschaftsstatistik wird dies auch unter dem Be-
griff des Einheitenkonzeptes diskutiert, also insbesondere 
der Frage, ob es sich bei der Einheit um einen Betrieb, eine 
Gesellschaft (rechtliche Einheit) oder um ein Unternehmen 
i. S. d. EU-Unternehmensbegriffs16) handelt. Im Zuge einer 
Nachhaltigkeitsberichterstattung dürfte wiederum von 
Relevanz sein, ob eine Gesellschaft oder ein Konzern ent-
sprechend berichtet und ggf., inwiefern es sich bspw. um 
Unternehmen aus dem Bereich der sogenannten kleinen 
und mittelgroßen Unternehmen (KMU) handelt. Von Inter-
resse ist in diesem Zusammenhang auch, in welcher Weise 
Wertschöpfungsketten insgesamt zielgerecht abgebildet 
werden könnten.

Abbildung A217) verdeutlicht in vereinfachter Form den 
Prozess der Feststellung der Taxonomiefähigkeit von Wirt-
schaftstätigkeiten und anschließender Prüfung auf Taxo-
nomiekonformität entsprechend der technischen Bewer-
tungskriterien durch die Unternehmen.

Beachtlich hierbei ist, dass im Rahmen einer Kurzumfrage 
des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committes 
(DRSC) in deutschen DAX-30-Unternehmen von April 2021 
neben der Datenverfügbarkeit die Clusterung der Unterneh-
menstätigkeit nach NACE-Aktivitäten als eine der größten 

16) Zum EU-Unternehmensbegriff vgl. auch Holtsch, Anna Dr.: Unternehmensgruppen im Fokus – 
Profiling in der amtlichen Statistik, in: Statistische Monatshefte Niedersachsen, Heft 10 (2019), 
S. 556-561.

17) Eigene Abbildung In Anlehnung an Fallstudie zur EU-Sustainable-Finance-Taxonomie: Anwen-
dung, Erfahrungen und Empfehlungen; Deloitte/EnBW 2021, S. 6 (abrufbar unter: https://
www.enbw.com/media/bericht/bericht-2021/bericht-eu-taxonomie.pdf).
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Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Deloitte/EnBW 2021
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A2 | Prozess der Feststellung der Taxonomiefähigkeit von Wirtschaftstätigkeiten und anschließende Prüfung auf Taxono-
miekonformität
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Herausforderungen der neuen Berichtsanforderungen ge-
mäß der Taxonomieverordnung genannt wurde.18)

Es ist entsprechend davon auszugehen, dass dieser um-
fangreiche Sichtungsprozess der Wirtschaftstätigkeiten 
durch die Unternehmen auch Auswirkungen auf die Be-
richterstattung in der amtlichen Wirtschaftsstatistik entfal-
ten könnte. Dabei ist zu beachten, dass einige Unterneh-
men bereits seit dem Jahr 2022 dazu verpflichtet sind, für 
das Berichtsjahr 2021 im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung auf Aspekte der EU-Taxonomie einzugehen 
und es hier zukünftig zu einer Zunahme in der entspre-
chenden Berichterstattung kommen wird. Dazu näher im 
nachfolgenden Abschnitt.

Ausweitung der Berichterstattung über Wirtschaftstä-
tigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Mit dem CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz19) aus dem 
Jahr 2017 sind große kapitalmarktorientierte Unterneh-
men (mit mehr als 500 Beschäftigten) gemäß § 289b HGB 

18) Vgl. DRSC – Kurzumfrage DAX 30-UnternehmenTVO-Umsetzung, S. 7 (abrufbar unter: https://
www.drsc.de/app/uploads/2021/04/210412_Bericht-DAX30-TVO-Umsetzung.pdf).

19) Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- 
und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) vom 11. April 2017, Bundes-
gesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 20 vom 18. April 2017.

dazu verpflichtet, über nichtfinanzielle Aspekte zu berich-
ten (sog. Nachhaltigkeitsberichterstattung). Seit dem Jahr 
2022 sind diese für das Berichtsjahr 2021 nach Artikel 8 
Abs. 2 und 3 des delegierten Rechtsaktes zur EU-Taxono-
mie-VO20) zusätzlich verpflichtet, in diesem Rahmen auch 
ihre Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der EU-Taxonomie zu 
erläutern.21) Mit der Überarbeitung der CSR-Richtlinie wird 
die Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
auch i. S. d. EU-Taxonomie nun grundsätzlich auf ande-
re Unternehmen ausgeweitet. So sieht die Änderungs-
richtlinie zur CSR-Richtlinie vom 14. Dezember 2022 vor, 
dass zukünftig neben kapitalmarktorientierten kleinen 
und mittelgroßen Unternehmen (KMU) sowie Konzern-
muttergesellschaften großer Gruppen auch nicht-kapital-
marktorientierte große Unternehmen in der Rechtsform 
der Kapitalgesellschaft oder einer dieser gleichgestellten 
Rechtsform der Nachhaltigkeitsberichterstattung unterlie-
gen.22) Als „groß“ werden Unternehmen angesehen, die 
mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllen:

- Mehr als 20 Mio. Euro Bilanzsumme,
- mehr als 40 Mio. Euro Nettoumsatzerlöse,
- mehr als durchschnittlich 250 Beschäftigte im Jahr.23)

Betrachtet man diese Vorgaben für das Land Niedersach-
sen, ergibt eine Auswertung des Unternehmensregisters 
für das Berichtsjahr 2021 der betroffenen Rechtsformen 
auf Basis der Kriterien abhängig Beschäftigte (mehr als 
250) sowie umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse (mehr als
40 Mio. Euro) rund 700 betroffene Rechtliche Einheiten,
die sich wie in Tabelle T1 dargestellt auf die statistischen
Abteilungen aufteilen. Eine Einbeziehung des Kriteriums
der Bilanzsumme ist auf Basis von Daten der amtlichen
Statistik nicht möglich. Unter Einbeziehung des entspre-
chenden Kriteriums würde sich die Anzahl der betroffenen
Rechtlichen Einheiten voraussichtlich noch einmal erhöhen.

Beachtenswert ist, dass der Großteil der betroffenen 
Rechtlichen Einheiten (339) dem Verarbeitenden Gewerbe 
angehört. Des Weiteren kommt grundsätzlich auch eine 
freiwillige Berichterstattung infrage.24)

Bezüglich der Berichtspflichten zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung ist zu berücksichtigen, dass für große Unter-
nehmen, die derzeit nicht der Richtlinie über die Angabe 

20) Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 of 6 July 2021 supplementing Regulation 
(EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by specifying the content and 
presentation of information to be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of 
Directive 2013/34/EU concerning environmentally sustainable economic activities, and specify-
ing the methodology to comply with that disclosure obligation (abrufbar unter: https://ec.euro-
pa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf).

21) Vgl. Europäische Kommission: FAQs: How should financial and non-financial undertakings re-
port Taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the Taxonomy Regu-
lation Article 8 Disclosures Delegated Act? vom Dezember 2021 S. 5 (abrufbar unter: finance.
ec.europa.eu/system/files/2022-01/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-ac-
tivities-assets-faq_en.pdf).

22) Vgl. RICHTLINIE (EU) 2022/2464 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien
2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung
von Unternehmen (Text von Bedeutung für den EWR), S. 20 Erwägungsgrund 18 (abrufbar un-
ter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464&from=DE).

23) Vgl. bezüglich der Größenkriterien RICHTLINIE 2013/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und
zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (Text von Bedeutung
für den EWR), Art. 3 Abs. 4 (abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32013L0034&rid=1).

24) Vgl. das Factsheet der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit, S. 4 f (abrufbar unter: https://
www.nachhaltigkeitsallianz.de/factsheet-sustainable-finance-eu-taxonomie-und-nachhaltig-
keitsberichterstattung/).

T1 | Rechtliche Einheiten mit mehr als 250 abhängig 
Beschäftigten und mehr als 40 Mio. Euro Umsatz 
im Jahr 20211)

Wirtschaftsabschnitte Anzahl

B - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2

C - Verarbeitendes Gewerbe 339

D - Energieversorgung 14

E - Wasserversorgung; Abwasser- u. Abfallentsorgung u. 
Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 5

F - Baugewerbe 35

G - Handel; Instandhaltung und Reparatur 
von Kraftfahrzeugen 126

H - Verkehr und Lagerei 39

I - Gastgewerbe 3

J - Information und Kommunikation 25

K - Erbringung v. Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 5

L - Grundstücks- und Wohnungswesen 2

M - Erbringung v. freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen Dienstleistungen 23

N - Erbringung von sonst. wirtschaftlichen Dienstleistun-
gen 21

O - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; 
Sozialversicherung 1

P - Erziehung und Unterricht 4

Q - Gesundheits- und Sozialwesen 29

R - Kunst, Unterhaltung und Erholung 3

S - Sonstige Dienstleistungen 1

Insgesamt 677

1) Auswertung aus dem Unternehmensregister: URS-Bearbeitungsstand: 30.09.2022.

https://www.drsc.de/app/uploads/2021/04/210412_Bericht-DAX30-TVO-Umsetzung.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2021/04/210412_Bericht-DAX30-TVO-Umsetzung.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf
http://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-01/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf
http://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-01/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf
http://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-01/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&rid=1
https://www.nachhaltigkeitsallianz.de/factsheet-sustainable-finance-eu-taxonomie-und-nachhaltigkeitsberichterstattung/
https://www.nachhaltigkeitsallianz.de/factsheet-sustainable-finance-eu-taxonomie-und-nachhaltigkeitsberichterstattung/
https://www.nachhaltigkeitsallianz.de/factsheet-sustainable-finance-eu-taxonomie-und-nachhaltigkeitsberichterstattung/
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nichtfinanzieller Informationen (Nachhaltigkeitsberichter-
stattung) unterliegen, die Anwendung der Vorschriften am 
1. Januar 2025 anstelle des 1. Januar 2024 erfolgen wird. 
Dabei ist zukünftig auch die Berichterstattung von einem 
akkreditierten unabhängigen Prüfungsunternehmen zu 
zertifizieren.25) Angesichts der zunehmenden Anzahl von 
Unternehmen, die über Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der 
EU-Taxonomie verpflichtend berichten müssen und diesen 
Bericht einer externen Prüfung zu unterziehen haben, stellt 
sich neben indirekten Einflüssen auch die Frage nach einer 
Relevanz von Nachhaltigkeitsberichten für die amtliche 
Wirtschaftsstatistik. Dazu im Folgenden.

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 
als sekundäre Datenquelle in der amtlichen Statistik

Wie bereits oben dargelegt, verbindet die EU-Taxonomie 
über die Verwendung des Begriffs der Wirtschaftstätigkeit 
in Anlehnung an die NACE-Codes die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung von Unternehmen auf der einen Seite mit 
der amtlichen Wirtschaftsstatistik auf der anderen Seite 
(siehe hierzu auch Abbildung A3).

Hieraus lässt sich die Frage ableiten, inwiefern Nachhaltig-
keitsberichte von Unternehmen, die über Wirtschaftstätig-
keiten Auskunft geben, die – in einem ersten Schritt taxono-
miefähig sind – als sekundäre Datenquelle für die amtliche 
Statistik dienen können.26) Dies hängt u. a. von der Kon-
kretisierung des Begriffs der Wirtschaftstätigkeit ab, die in 
ihrer jetzigen Form wie oben bereits beschrieben noch einen 
Auslegungsspielraum eröffnet. Dies hat ggf. auch Auswir-
kungen auf die Berichtspflicht sowie den Berichtsumfang. 

Mit den § 341q bis 341y HGB kennt das Handelsgesetz-
buch bereits einen Verweis auf die Systematik der NACE-
Codes in § 341r HGB in Bezug auf die Pflicht zur Erstel-
lung eines Konzernzahlungsberichtes. Auch hier stellt sich 
grundsätzlich die Frage, ob nur Konzerne unter die Pflicht 

25) Vgl. https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sus-
tainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/.

26) Auch die finanzielle Berichterstattung von Unternehmen ist eng verbunden mit den Merkma-
len, die in der amtlichen Statistik erfragt werden. Dabei kann auch qualitativen Informationen 
gerade in Bezug auf strukturstatistische Fragestellungen eine hohe Relevanz zukommen (vgl. 
Holtsch, Anna Dr.: Der Wirtschaftsstruktur auf der Spur, in: Statistische Monatshefte Nieder-
sachsen, Heft 5 (2020), S. 189-195).

zur Erstellung eines Konzernzahlungsberichtes fallen, die 
eine Haupttätigkeit im relevanten Wirtschaftszweig und 
damit mehr als 50 % der Wertschöpfung nach der Top-
Down-Methode entsprechend der WZ-Klassifikation aus-
üben. Oder ob das Ausüben einer der Tätigkeiten in den 
relevanten Wirtschaftszweigen (unabhängig vom Umfang) 
bereits ausreicht, um eine Pflicht zur Erstellung eines Kon-
zernzahlungsberichtes zu begründen.27)

Angesichts der bestehenden Auslegungsspielräume sowie 
des Fehlens der noch in nationales Recht umzusetzenden De-
tailvorschriften scheint die Nutzbarkeit der Nachhaltigkeits-
berichterstattung als sekundäre Datenquelle in der amtlichen 
Wirtschaftsstatistik grundsätzlich möglich, ist aber bezüglich 
ihres inhaltlichen Umfangs derzeit schwer einzuschätzen.

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die EU-
Taxonomie-VO über den Begriff der Wirtschaftstätigkeit, 
welcher auf die NACE-Systematik der amtlichen Statistik re-
ferenziert, die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unter-
nehmen und die amtliche Wirtschaftsstatistik miteinander 
verbindet. Hierbei wird mit dem Begriff der Wirtschaftstä-
tigkeit im Sinne der statistischen Klassifizierungssystematik 
insbesondere auf die durch die Tätigkeiten erzeugten Pro-
dukte abgestellt. Der Anteil der als „taxonomiekonform“ 
ausgewiesenen Umsatzerlöse wird damit ggf. unmittelbar 
an die durch diese Tätigkeiten erzeugten Produkte und de-
ren Umsatzrealisierung gekoppelt (siehe Abbildung A2).28)

Im Sinne der Systemtheorie ist davon auszugehen, dass 
miteinander verbundene Systeme sich gegenseitig be-

27) Vgl. hierzu auch die folgenden Ausführungen „Kriterien zur Bestimmung des Beitrags für 
Tätigkeiten auf den Klimaschutz“ vom 22.12.2021 von Herrn Prof. Dr. Stefan Müller (abruf-
bar unter: https://www.haufe.de/finance/steuern-finanzen/eu-bewertungskriterien-fuer-klima-
schutztaetigkeiten_190_557686.html).

28) „Unternehmen, die innerhalb der Wertschöpfungskette eines Produkts in mehreren Sektoren 
Einnahmen erzielen, müssen die verschiedenen Prozesse und Teile der Wertschöpfungskette 
für diese Sektoren und Tätigkeiten offenlegen. Dies gilt für Tätigkeiten, die vom berichtenden 
Unternehmen und nicht von seinen Lieferanten ausgeübt werden. Wirtschaftsbeteiligte, die 
in mehreren Sektoren innerhalb der Wertschöpfungskette eines Produkts oder einer Techno-
logie tätig sind, aber nur im Rahmen einer einzigen Tätigkeit Einnahmen aus diesem Produkt 
erzielen, müssen nur diese spezifische, Einnahmen generierende Tätigkeit offenlegen“; Be-
kanntmachung der Kommission zur Auslegung bestimmter Rechtsvorschriften des delegierten 
Rechtsakts über die Offenlegungspflichten nach Artikel 8 der EU-Taxonomieverordnung für 
die Meldung von taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten und Vermögenswerten (2022/C 
385/01) vom 06.10.2022, S. 7 (abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=DE).

A3 |  Verbindung der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und der amtlichen Wirtschaftsstatis-
tik über den Begriff der Wirtschaftstätigkeit

© 2022 Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN): NACE-Codes in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen? - Vortrag von Dr. Anna Holtsch vom 22.09.2022 in Münster bei der 
Statistischen Woche (DStatG)
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https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.haufe.de/finance/steuern-finanzen/eu-bewertungskriterien-fuer-klimaschutztaetigkeiten_190_557686.html
https://www.haufe.de/finance/steuern-finanzen/eu-bewertungskriterien-fuer-klimaschutztaetigkeiten_190_557686.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=DE
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einflussen.29) Die starke Ausdehnung der verpflichtenden 
Nachhaltigkeitsberichterstattung einschließlich taxonomie-
relevanter Aspekte und das damit verbundene Screening 
der Wirtschaftstätigkeiten durch zahlreiche Unternehmen 
in den kommenden Jahren wird vermutlich auch eine Wir-
kung auf das Reporting für Zwecke der amtlichen Wirt-
schaftsstatistik entfalten. 

29) Vgl. hierzu exemplarisch auch Holtsch, Anna (2019), Einfluss der IFRS auf das HGB, S. 170-173.

Grundsätzlich kann die Nutzbarkeit der Nachhaltigkeits-
berichterstattung als sekundäre Datenquelle in der amt-
lichen Statistik aktuell noch nicht abschließend beurteilt 
werden. 

Insgesamt bestehen derzeit noch zu große Unsicherhei-
ten hinsichtlich der Konkretisierung des Begriffs der Wirt-
schaftstätigkeit sowie der Ausgestaltung nationaler De-
tailvorschriften. 




